
Amtliches

Kreis D Kt att
für de« Unterlahnkreis.

AviLUcheS Blatt für die  Bekanntmachungen des LandratsamteS «nd des KreisanSsümffeS.

btr. 58 _ Diez, Mittwoch, Den 9. Juni 1929. 69. Jahrgang.

KM!c
Verordnung.

über die Regelung des Verkehrs mit Reichsreisebrotmarken
> im Unterlahnkreise . *

' Auf Grund des § 58 ff. der ReichSgetreidevrdnung für die
Ernte 1919 dom 18. Juni 1919 (R .-G.-Bl . S . 535/62) und der
dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen der LandeSzentcm-
behörden wird für den Unterlahnkreis falzendes bestimmt:

In der Verordnung des Kreisausfchuffes vom 14. Dezember
1018, J .-Rr . II . 12729 — Kreisblatt Nr . 302 — werden fol¬
gende Aenderungen vorgenommen:

1- Inst 8 2 fäUt der Satz : „Tie Gemeindebehörde hat oje
Reichsreisebrotmarken vor Ausgabe mit dem Siegel der Ge¬
meinde zu versehen" fort . ' >

2>. § 6 erhält folgende Fassung:
„Tie Ausgabe der Reichsreisebrotmarken erfolgt nach

Maßgabe der im Kreise gewährten Wochenkopfmenge an Brot.
Tie Verbraucher haben also \ultx Reichsreisebrotmarken die¬
jenige Gewichtsmenge an Brot zu erhalten , über welche die
von ihnen « bgegebenen kommunalen Brotmarken lauten oder,
falls sic noch nicht im Besitze kommnnaler Brotmarken
sein sollten , Reichsreisebrotmarken bis zu "derjenige » 'G .--

wichtsmenge Brot , für welche sie komniunalc Brotmarken
erhalten können ."

. Vorstehende Vorschriften treten mit dem 7. Juni 1920 in
Kraft . ' > i ,

Diez,  den 4. Juni 1920.
Ter Kreisausschuß des Unterlahnkreises : I . B . Scheuern.

* * *

I .-Nr . II. 6500 Diez,  den 4. Juni 1920
Die Abänderung der bisherigen Bestimmungen sst notwen¬

dig geworven , well infolge des außerordentlich hohen Papier-
t ^ i -s eine Verkleinerung der Reichsreisebrotmarken ein-
treten mußte . Tie Reichsreisebrotmarken neuen Musters werden
demnächst zur Ausgabe gelangen - Durch die Einführung der
rrenen Marken wird die Gültigkeit der jetzigen nicht berührt.
Es gelten daher bis aus Miterrs die alten und die neuen

'Marken nebeneinander ^ doch muß damit gerechnet werden,
daß in absehbarer Beit die jetzigen Marken außer Geltung
gesetzt Werdens Ter Zeitpunkt hierfür wird bekanntgegebeii
werden,. Ein Umtausch der alten in neue starken kann wegen
der noch langen Umlaufszeit der jetzigen nicht zngelajsen werden

Zu I, 1.
Die Stempelung der neuen Reisebrotmarken ist nicht m ;hr

zulässig, da sonst das Markenbild oder die Bezifferung ans
der Rückseite nicht deutlich erkennbar bleiben und somit
Fälschungen erleichtert werden würden . ,
i 3u r, 2 . : <

Die bisherige Bestimmung , daß den Verbrauchern jür je-
gen Reisetag eine bestimmte, vom Direktorium der Reichsge-
treideftelle festgesetzte Anzahl von Reisebrormarken anszuhän-
digen ist, ist aufgehoben worden , sodaß sie lediglich nach Mgß-
gabe der nach der Kreisbrotkarte zuständigen Wohenksspf-
menge an Brot Reisebrotmarken zu erhalten haben.

Tie Herren Bürgermeister werden ersucht, die Beteiligten
aus die neuen Bestimmungen hinzuweisen und bei der Aus¬
gabe der Reichsreisebrotmarken entsprechend dieser Bestimmun¬
gen zu verfahren.
Ter V̂orsitzende des KlaeiskmsßchnffeS: I . B : Sch ' uwN.

J .-Nr . 6539. Diez , den 5. Juni 1020.»
An die Magistrate in Diez, Nassau) Bad Ems und

die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Betrifft : Die Nacherhebung von Kreisstruer für das

Rechnungsjahr 1919. a
linier Bezugnahme aus mein Ausschreiben vom 22. März

d. IS ., Z .-Rr . II . 2378, abgedruckt im Kreisblatt Nr . 33, mache
ich weiter bekannt , daß, nachdem der Landesausschuß die vor¬
gesehene Bezirkssteuer -Mcher Hebung beschlossen hat , nunmehr
die vom Kreistage beschlossene Nacherhebung von 20 Prozent
Kreissteuer für das Rechnungsjahr 1919 erfolgen muß , Tic
Feststellung der danach auf die Gemeinden entfallenden Be¬
träge ist auf Grund des im Januar v. Js . festgestellteri Kreis-
stenersolls erfolgt und b erechnet sich auf die einzelnen Gemein¬
den wie nachstehend nachgewieseich Ich bitte , die Gemeinde-
bezw. Stadtrechner anzuweisen , die danach auf ihre Gemeinden
entfallenden Beträge mit tunlichster Beschleunigung an die
Kr . ' kommunulkasse Diez abzuführen ., : (Postscheckkonto Nc.
10 842 und Landesbankstelle Diez Kontonummer 110.;
Ter Vorsitzende des KreisausschnsseSck I . V. 4 'Acheneun.

Allendorf 789,99 Mark , Altendiez 1683,59 Mark , Atten¬
hausen 431,94 Mark , Aull 427,78 Mark . Balduinstein 476,16
Mark , Becheln 464,06 Mark , Berghausen 577,97 Mark , Berg-
nassau-Scheuern 1385,61 Mark , Berndroth 669,08 Mark , Bieb¬
rich 409,87 Mark , Birlenbach 3120,87 Mark , Bremberg 521,31
Mark . Burgschwalb ach 1389,23 Mark , Charlottenberg 184,83
Biark , Cramberg 639,.72 Mark . Diez 12817,21 Mark , Dausenau
917.86 Mark , Dessighofen 382,06 Mark . Tienerbal 217,36
Mark , Dörnberg 3735,84 Mark , Türsdorf 648,73 Mark , Dorn-
holzhaufen 320,43 Mark , Ems 29 582,94 Mark , Ebertshausen
520.86 Mark , Eisighofen 518,91 Mark , Eppenrod 607,46 Mark.
Ergeshausen 312,10 Mark , Flacht 1236,13 Mark , Freiendiez
4528,03 Mark , Geilnau 287.98 Mark , Geisig 577,58 Mark,
Eiershausen 67,57 Mark , Gückingen 492,89 Mark , Gutenacker
387,31 Mark , Hahnstätten 3471,77 Mark , Hambach 243,11 Mark,
Heistenbach 790,33 Mark , Herold 550,04 Mark , Hirschberg
529,61 Mark , Homberg 298,22 Mark , Holzappel 1069,33 Mark,
Holzheim 1407,63 Mark, , Horhausen 316,01 Mack , Jsselbach
340,95 Mark, , Kalkofen 35,78 Mark , Kaltenholzhausen 316,25
Mark Katzenelnbogen 2661,05 Mark , Kenrmenau 199,71 Mark,
Klingelbach 725,67 Mark , Kördorf 842,28 Mark , Langenscheid
656,89 Mark , Laurenburg 1212,86 Mark , Lohrheim 1004,90
Mark . Lollschied 394„28 Mark , Missecherg 93.84 Mark . Mittel¬
fischbach 187,37 Mark ., Mudershausen 1392,59 Mark , Nassau
11 543,25 Mark , Netzbach 882,09 Mark , Niederneisen 2033,44
N 'chmckicfenhach 359,74 Mark . Oberfischbach 345,11 Mack.
Oberneisen 1168,43 Mark, , Obernhos 1152,86 Mark . Oberioies
151.39 Mark , Pohl 376,86 Mark , Reckenroth 289.94 Mark
Rettert 412,93 Mark , Roth 333,58 Mark , Ruppenrod 103,44
Schaumburg 447,88 Mark, , Scheidt 251,94 Mark . Schiesheim
636,42 Mark , Schönborn 1209.10 Mark , Schweighauscn 391,77
Mark . Seelbach 604„78 Mark . Singhofen 2564 63 Mark Steins¬
berg 368,37 Mark , Sulzbach 296,52 Mark Wasenbach 296.12
Mark , Weinähr 549,66 Mark , Winden 423 31 Mark , Zimmer¬
schied 66,25 Mark . Gesamtsumme 117 832,41 Wirk.

/ . 3884. Tiieiz , den 31. Mal 1920.
« « die DrtsyolizeibehSrde « »es Kreises.

Auf den Jahrmärkten und bei anderen Veranstaltungen
finden sich oft Spielapparate , bei deren Betrieb fast gstrnlcht
mit der Geschicklichkeit der spielenden Personen , sondern dem
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Ltufall gerechnet wird. Der Betrieb dieser Apparate, bei j
denen bald Waren, bald Geldeinsätze zur Ausspielung kommen,,
ist unter Umständen als verbotenes Glücksspiel  anzuseyen.

Soweit es sich lediglich um Apparate mit Geldein-
sätzen  handelt , ist die Prüfung der Frage, ob die Veranstal¬
tungen verbotene Glücksspiele darstellen, Sache des Bezirksaus¬
schusses, der den Wandergewerbescheinausstellt.

Hingegen bei Spielapparaten , mittels denen auch Waren
zur Ausspielung kommen, lautet der Wondergewerbeschein
lediglich auf „Feilbietcn oon Waren" (ohne den Zusatz: mittels
Ausspielung) und ist zum A u s sp i e l e n von Waren eine be¬
sondere Ausnahme-Genehmigung der Ortspolizeibehördegemäß
8 56 c, Ms . 1 der Gewerbe-Ordnung und Ziffer 68 und 73 der
Ausführungs-Anweisung dazu erforderlich. Ta es bei der
heutigen weiten Verbreitung der Spiellcidenschnft naheliegt,
das; sich auch bei der öffentlichen Ausspielung von Waren
Mißstände einschleichen, die z. B. in einem Mißverhältnis der
Leistung des Spielers zu der ihm gebotenen Gewinnaussicht
bestehen können, weise ich die Ortspolizeibehörden an, diesem
Punkt bei Erteilung der Ausnahme-Genehmigung zu Aus¬
spielungen von Waren  ihre besondere Aufmerksamkeitzu¬
zuwenden und in Zweiselsfällen mir Vorlage zu machen.

Der Landrat : I . V. Scheuer n.

BiehseuchenpolizeilicheAnordnung.
Zum Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird

hiermit aus Grund der KZ 18 ff. des Viehseuchengesetzes
vom 26. 6. 1609 (R.--G.-B1. S . 519) mit Ermächtigung
des Herrn Regierungs-Präsidenten zu Wiesbaden folgendes
bestimmt'

8 1. Die Stadt Bad Ems wird hierin,- zum Sperr¬
bezirk erklärt. ,

K JL Für den Sperrbezirk gelten die in der. KZ2—6
meiner viehseuchenpolizeilichenAnordnung vom 29. Mai
d. Js ., I. 3862, Kreisblatt Nr. 56, erlassenen Bestim¬
mungen.

Z 3. Diese Anorduung,tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung im Amtl. Kreisblatt,in Kraft.

Diez,  den 4. Juni 1920
Der Landrat. I . V. : Zimmermann.

Zum Schutze gegen die Maul - und Klauenseuche wird
hierdurch aus Grund der' 88 18 sf. des Viehseucheuaesetzes
vom 26. 6. 1909 (R.-G.-Bl . S . 519) mit Ermächtigung
des Herrn Regierungs-Präsidenten Wiesbaden folgen¬
des bestimmt: -

8 1. Die Gemeinde Winden wird hiermit zum Sperr¬
bezirk erklärt.

8 2. Für den Sperrbezirk gelten die in den 88 2 - 6
meiner viehseuchenpolizerlichen Anordnung vom 29. Mai
d. Js ., I. .3862, Kreisblatt Nr. 56, erlassenen Bestim¬
mungen.

8 3. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung im Amtl. Kreisblatt in Kraft.

Diez,  den 4. Juni 1920
Der ..Landrat. -I . V.: Zimmermann.

J .-Nrr. II. 6463. Diez,  den 29. Mai. ,
Betrifft: Abgabe von Betriebsstoff zu Ver¬

kehrs - pp. Zwecken.
Nach den nunmehr ergangenen Bestimmungen sine bis

zum 10 . jeden Monats  von den Verbrauchen- die erforder¬
lichen Benzolmengen anzufordern und zwar:

I . bei dem Herrn Regierungsprä,identen in Wiesoaden
direkt:
a.) für Kraftfahrzeuge jeder Art, , oweit sie zum öffent¬

lichen Verkehr zugelasien sind,
b.) für Be uzollo ko Motiven über Tage,
c.) für Fähren n;ud Motorboote, soweit letztere als Fähren

oder zu vo l kswi rtsch a ftlich w i ch ti g? n B e fö r d c-
rungszw ecken  dienen. Diese Voraussetzung ist eingehend
nachzuweisen und von der Ortspolizeibehördezu b-scheinigm.
3. An die Landwirtschastskammerin Wiesbaden:

für Motore, die rein landwirtschaftlichenZwecken dienenu
' 3. An die Handelskammer in Wiesbaden direkt:
'für alle übrigen Motore, die keiner besonderen Verbraucher¬
gruppe angehören.

.Die ''Benzolverbrancher werden aüfgefvrdert, ihre Be¬
stellungen, soweit sie für den Herrn Regierungspräsidenten
und die Handelskammer in Wiesbaoen in Betracht kommen,
rechtzeitig und direkt einzureichen. Tie Einträge auf Zuwei¬
sung von Betriebsstoff für Kraftfahrzeuge sind, wie der Herr
Regierungspräsident mitteilt , jaiuf dem vorgeschriebenenFor¬
mular, das bei der BuchdruckereiP . Plaum in Wiesbaden,
Goethestratze4 szu haben ist, einzureichen.

Der Bedarf für rein landwirtschaftliche Zwecke ist bei
mir rechtzeitig einzureichen, da-nit ich die Bestellungen ge¬
sammelt der Landwirtschaftstammer in Wiesbaden weitergeben
kann.. Dabei ist anzugeben, für welche Zwecke in der Landwirt-
schast der Motor verwendet werden soll; die Angabe „ für
landwirtschaftlicheZwecke" genügt keinesfalls.

Mit Rücksicht auf die geringe, zur Verfügung stehende
Benzolmenge ist größte Sparsamkeit notwendig.
Der Vorsitzende; des Kreisausschusses: I . V. Scheuern.

J .-Nr. II. 6649. Diez,  den 2.chJuni 1920. ,
B«-trifft ' Brotkarten aus gäbe.
Tic Gültigkeit der Brotkarten für die Zeit vom 17.

Mai bis 13. Juch 1920 läuft am 13. Juni 1920 ab« Die
neuen Brotkarten , die für die Zeit vom 14. Juni bis 11. Juli
1920 Gültigkeit haben und im übrigen einen unveränderten
Abdruck der vorigen Ausgabe darstellen, werden den Gemeinden
rechtzeitig durch die Druckerei zngehen.
<- Tie alten, bis- 13. Juni noch nicht verwendeten Brot¬
karten verlieren alsdann ihre Gültigkeit. Ter Umtausch der
alten Brotkarten gegen neue Hatz in den Tagen dom 7. bis
12. Juni M erfolgen, :

Die dieserhalb oon den Ortspolizeibehördcn erlastem-n
Vorschriften sind genau zu beachten, damit sich der ilmtanich-
überall glatt vollzieht.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses: I . V. S che n e r ».

Geschäftsgang
der Berufungsbehörde zur Entscheidung über die Berufung
gegen die Festsetzung der Enteignungs-Entschädigung auf Grund
des (Gesetzes zur Hebung der dringendsten Wohnungsnot vom
15 1. -1919 (R.-G.-Ml. S . 69) 9- 12. 1919 (K,-G,-Bl , S , 1968)
8 4 durch den Bezi rks-Wohnungs-Kommissar zu Wiesbaden.

Tie Berufung ist bei dem Bezirkswohnungskommissarein-
zulegcn, der sie sofort an den Vorsitzenden der Berusungsbehörde
weiterleitet. w E M 'W

Der Vorsitzende prüft, ob die Berufung rechtzeitig ein¬
gelegt ist.

Ist sie verspätet eingelegt, so weist er sie durch Beschluß
zurück. -

Dieser Beschluß ist endgültig.
Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so regelt sich, das

weitere Verfahren nach den Vorschriften des Bejchlußversährens
erster Instanz des Gesetzes über die allgemeine Landesver-
waltung vom 30. Juli 1883 mit der Maßgabe, daß eine etwaige
Beweiserhebung auf Anordnung des Vorsitzenden erfölgen kann,
iodaß ein Beschluß, der Berufungsbehörde nicht erford-rltch ist.

Diese Regelung gilt für den Bereich des Bezirkswvhnungs-
kommissars in Wiesbaden.

Wiesbaden,  den 25. Mai 1920. ; '
Ter Bezirkswohnungskommisfar: I . %.  M c m e I.

* Westerburg,  oen 25. Mai 1920.
Die Maul - und Klauenseuche ist in den Gemeinden Heil¬

berscheid, Molsberg, Gershafen, Sainerholz Ewighausen,
Oberahr, Rennerod und Steinesrenz weiter ausgebrochen.- In
den vier erstgenannten Gemeinden wurde OrtSjperrê in oen
übrigen die Gehöftssperre verfügt, Außerdem wurde wegen
der großen Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche die Einfuhr
und die Ausfuhr jeglichen Klauenviehs über die Kreisgrenze
von der Beibringung eines amtstierärztlichcn Gejundheits-
scheines abhängig gemacht.
- ' Der Landrat : tllnterschrift.)

Langenschwalbachi, den 28 Mai 1920.
Im Untertaunuskreis 'ist zur Verhütung der Maul - und

Klauenseuche jeglicher Viehhandel bis auf Weiteres 'oerboten.
Ter Landrat'(Unterschrift.
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